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Wir wünschen allen Bürgern unserer Gemeinde mit den Ortsteilen,
Hohndorf, Hopfgarten und Grünau frohe Ostern.

Ihr Bürgermeister Uwe Günther, 
im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung

Ostereier schmecken besser. 
Klar, das weiß doch jedes Kind. 
Sie sind ganz besonders lecker, 

weil sie so schön farbig sind.
Was das Huhn nicht will begreifen, 

weiß schon längst der Osterhas, 
färbt das Ei, malt Punkte, Streifen 

und versteckt es dann im Gras.
Ostersonntag in der Frühe 

kommt er auch bei dir vorbei, 
gibst du dir dann etwas Mühe 

findest du dein Osterei.
Anita Menger
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Erreichbarkeit der Gemeinde verwaltung 
und ihrer Einrichtungen

Fax:  037369 141-20
E-Mail:  info@grossolbersdorf.de
Internet:  www.grossolbersdorf.de

Sekretariat / Friedhof Hohndorf
  Frau Fiedler Telefon 141-10 

sekretariat@grossolbersdorf.de
Kultur, Sport, Fremdenverkehr, Soziales
 Frau Schröter Telefon 141-12
 kultur@grossolbersdorf.de
Personalwesen Frau Schaarschmidt  Telefon 141-14
 personal@grossolbersdorf.de
Buchungswesen / Steuern
 Frau Ficker Telefon 141-15
 steuern@grossolbersdorf.de
Rechnungswesen Frau Weber Telefon 141-15
 rechnungswesen@grossolbersdorf.de
Kämmerer Herr Köhler Telefon 141-16 
 kaemmerer@grossolbersdorf.de
Bauamt Herr Schreiter Telefon 141-33 
 bauamt@grossolbersdorf.de
Wohnungs- und Grundstückswesen
 Herr Seifert Telefon 141-17
 wohnungen@grossolbersdorf.de
Ordnungsamt, Gewerbeamt, Amtsblatt
 Frau Weber Telefon 141-18
 standesamt@grossolbersdorf.de
Kindergarten Großolbersdorf
 Telefon 9982 Fax 845837
 kindergarten@grossolbersdorf.de
Kindergarten Hohndorf
 Telefon 03725 288002
Grundschule Großolbersdorf
 Telefon 6451 Fax 87794
 gs.grossolb.mende@web.de
Hort Mehrzweckgebäude (ehemalige Mittelschule)
 Telefon 845836
Sättlerhaus Telefon 9983

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeit des Bürgermeisters Uwe Günther 
Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr

Ereichbarkeit des Einwohnermeldeamtes und des 
Standesamtes Drebach OT Scharfenstein, 
August-Bebel-Straße 25 B
Die Gemeindeverwaltung im Ortsteil Scharfenstein mit 
dem für Großolbersdorf zuständigen Einwohnermelde- 

und Standesamt ist mit vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung zu folgenden Öffnungszeiten zu besuchen:

Montag 09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag Standesamt und Einwohnermeldeamt 
 geschlossen
www.gemeinde-drebach.de/gemeinde/ansprechpartner.html

Termine vereinbaren Sie bitte mit der jeweils zustän-
digen Bearbeiterin. Vielen Dank!

Frau Drechsel unter der Telefon-Nummer 03725 7074-
16, 7074-17, per E-Mail c.drechsel@gemeinde-drebach.de
Frau Schmidt unter der Telefon-Nummer 03725 707429, 
per E-Mail a.schmidt@gemeinde-drebach.de
Frau Weber unter der Telefon-Nummer 03725 707418, 
per E-Mail c.weber@gemeinde-drebach.de
Donnerstag von 11:00 bis 16:00 Uhr

Beschlüsse aus der 33. Gemeinderats- 
sitzung – Öffentlicher Teil vom 28.02.2023 

Beschluss Nr. GR 237/02/23
Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die 3. Sat-
zung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Aufbahrungshalle auf dem Friedhof Großolbersdorf.

Beschluss Nr. GR 238/02/23
Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die Vergabe 
der Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplanes 
Großolbersdorfer Bach an die IWU GmbH zum Angebots-
preis von 225.877,39 €.

Beschluss Nr. GR 239/02/23
Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt der Miete eines 
Neufahrzeuges Multicar M 31 C 4x4 als Ersatz für das bis-
herige Fahrzeug zu.

Beschluss Nr. GR 240/02/23
Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt dem Weiterlea-
sing des Fahrzeuges VW T 6 zu.

Beschluss Nr. GR 241/02/23
1. Der Gemeinderat beschließt, die Firma Baugeschäft  
 Heiko Berger, Drebach mit dem Einbau der Fenster/ 
 Innentüren (Los 4) zur Baumaßnahme Sanierung  
 und Barrierefreiheit Grundschule Großolbersdorf, 2. BA 
 entsprechend des Kostenangebotes in Höhe von  
 20.331,80 € zu beauftragen.

Informationen der 
Gemeindeverwaltung
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Haushaltssatzung der Gemeinde Großol-
bersdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung 
hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24. Januar 2023 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf   
    5.098.005 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  
    5.271.545 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendun- 
 gen (ordentliches Ergebnis) auf - 173.540 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 
    0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 EUR
- Gesamtergebnis auf - 173.540 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen 
 des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen 
 des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlb. im ord. Ergebnis
 mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO 
 auf  364.315 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlb. im Sonderergebnis  
 mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO 
 auf  0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 190.775 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf  4.854.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 4.657.635 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der
 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 196.965 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 auf  6.374.530 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 auf  6.784.785 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus
 Investitionstätigkeit auf - 410.255 EUR

Amtliche Nachrichten
2. Der Gemeinderat beschließt, die Firma Baugeschäft  
 Heiko Berger, Drebach mit den Fliesenarbeiten (Los 4) 
 zur Baumaßnahme Sanierung und Barrierefreiheit  
 Grundschule Großolbersdorf, 2. BA entsprechend 
 des Kostenangebotes in Höhe von 62.463,64 € zu 
 beauftragen.

3. Der Gemeinderat beschließt, die Firma Dachdeckerei  
 Scheffler Pockau mit den Dachdecker- und Dachklemp- 
 nerarbeiten (Los 5) zur Baumaßnahme Sanierung und  
 Barrierefreiheit Grundschule Großolbersdorf, 2. BA  
 entsprechend des Kostenangebotes in Höhe von  
 21.521,69 € zu beauftragen.

4. Der Gemeinderat beschließt, die Firma Maler  
 Unitas GmbH, Zschopau mit den Maler- und  
 Fußbodenbelagsarbeiten (Los 6) zur Baumaßnahme  
 Sanierung und Barrierefreiheit Grundschule  
 Großolbersdorf, 2. BA entsprechend des Kosten- 
 angebotes in Höhe von 18.633,01 € zu beauftragen.

5. Der Gemeinderat beschließt, die Firma ISO Lindner,  
 Mike Lindner, Pockau mit den Trockenbauarbeiten  
 (Los 7) zur Baumaßnahme Sanierung und  
 Barrierefreiheit Grundschule Großolbersdorf, 2. BA  
 entsprechend des Kostenangebotes in Höhe von  
 28.226,26 € zu beauftragen.

6. Der Gemeinderat beschließt, die Firma Baugeschäft  
 Berger, Drebach mit der Außengestaltung (Los 8)  
 zur Baumaßnahme Sanierung und Barrierefreiheit  
 Grundschule Großolbersdorf, 2. BA entsprechend 
 des Kostenangebotes in Höhe von 57.968,55 € zu  
 beauftragen.

7. Der Gemeinderat beschließt, die Firma KAB  
 Koschener Alu-Bauelemente GmbH, Senftenberg, mit  
 den Aluverglasungen (Los 9) zur Baumaßnahme  
 Sanierung und Barrierefreiheit Grundschule  
 Großolbersdorf, 2. BA entsprechend des  
 Kostenangebotes in Höhe von 41.670,23 € zu  
 beauftragen.

8. Der Gemeinderat beschließt, die Firma Metallbau  
 Schmerbeck GmbH, Wolkenstein mit den  
 Stahlbauarbeiten (Los 10) zur Baumaßnahme Sanierung  
 und Barrierefreiheit Grundschule Großolbersdorf,  
 2. BA entsprechend des Kostenangebotes in Höhe von  
 74.207,64 € zu beauftragen.

9. Der Gemeinderat beschließt, die Firma Schmitt + Sohn  
 Aufzüge, Chemnitz mit den Aufzugsmontagearbeiten  
 (Los 13) zur Baumaßnahme Sanierung und  
 Barrierefreiheit Grundschule Großolbersdorf, 2. BA  
 entsprechend des Kostenangebotes in Höhe von 
 45.743,60 € zu beauftragen.
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- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo 
 aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus lau- 
 fender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamt- 
 beträge der Einzahlungen und Ausgaben 
 aus Investitionstätigkeit auf - 213.290 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätig-
 keit auf 285.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
 keit auf 69.780 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finan- 
 zierungstätigkeit auf - 215.220 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haus- 
 haltsjahr auf 1.930 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf   285.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investi-
tionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächti-
gungen), wird auf 0 EUR 
festgesetzt.

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen wer-
den darf, wird auf 5.800.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) auf 315,00 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 427,50 Prozent
Gewerbesteuer auf 400,00 Prozent

§ 6
Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Grund- und Gewerbesteuer vom 25. November 2020, be-
kanntgemacht im Amtsblatt Nr. 13/2020 vom 23. Dezem-
ber 2020 wird aufgehoben.

Großolbersdorf, den 28. Februar 2023

Uwe Günther
Bürgermeister

Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes 
Erzgebirgskreis hat mit Bescheid vom 23. Februar 
2023 (Az.:092.12/1-23-030.gr-24) die Haushaltssatzung 
bestätigt.
1.  Der Beschluss des Gemeinderates Großolbersdorf Nr. 
  GR 233/01/23 vom 24.01.2023 zur Haus- 
  haltssatzung 2023 wird nicht beanstandet. 

2. Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält genehmi- 
  gungspflichtige Bestandteile.
2.1 Der im Jahr 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der vor- 
  gesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
  Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 285.000 EUR 
  wird genehmigt.
  Der in § 4 in Höhe von 5.800.000 EUR festgesetzte  
  Höchstbetrag des Kassenkredites wird unter nach- 
  folgender Auflage genehmigt:
  Der Rechtsaufsicht ist weiterhin monatlich bis spätestens 
   zum 15. des Folgemonates die Höhe der Inanspruch- 
  nahme des Kassenkredites zum Monatsende 
  unter Beifügung einer kurzen Analyse mit- 
  zuteilen. Dem Gemeinderat sind die der Rechtsaufsicht 
  übermittelten Unterlagen zur Kenntnis zu geben.

Die Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der 
Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 30. März 2023 bis 
zum 12. April 2023 in der Gemeindeverwaltung Groß-
olbersdorf, Gemeindekasse, während der üblichen Öff-
nungszeiten für jedermann zur Einsichtnahme aus.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft  
  erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die  
  Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung  
  verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2  
  wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss  
   beanstandet hat oder 
  b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form- 
   vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
   Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung  
   begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden  
   ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Großolbersdorf, 28. Februar 2023

Uwe Günther
Bürgermeister
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3. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Benutzung der Aufbahrungshalle

auf dem Friedhof Großolbersdorf 

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 
der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Großolbersdorf die Satzung 
über die Benutzung der Aufbahrungshalle auf dem 
Friedhof Großolbersdorf vom 24.11.2000, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 23/2000 
vom 13.12.2000, geändert mit der 2. Euroanpassungs-
satzung vom 28.11.2001, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 28/2001 vom 
12.12.2001, geändert mit der 1. Änderungssatzung vom 
21.01.2004, veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde 
Großolbersdorf Nr. 2/2004 vom 11.02.2004, geändert mit 
der 2. Änderungssatzung vom 28.02.2018, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 3/2018 
vom 28.03.2018, wie folgt zu ändern:

Artikel 1 – Änderungsbestimmungen
Der § 4 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 4 Gebührenhöhe
Die Höhe der Benutzungsgebühr beträgt 90,00 EUR pro 
Nutzung.“

Artikel 2 – In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Großolbersdorf, den 1. März 2023

Uwe Günther
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Sächs GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 
 erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die  
 Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung  
 verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan- 
  det hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift  
  gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des  
  Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,  
  schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend  
machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der 
Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen wor-
den ist.

Bekanntgemacht im Amtsblatt Nr. 3/2023 vom 29. März 
2023

  

Uwe Günther
Bürgermeister

Rückblick (statistischer Auszug) Gemein-
de Großolbersdorf

01.01.2022 – 31.12.2022

Geburten: 25

Sterbefälle: 10 (beurkundet)

Zuzüge in die Gemeinde Großolbersdorf: 76

Umzüge innerhalb des Meldebereiches: 61

Wegzüge: 82

Veröffentlichungsvermerk:
Die Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Großolbersdorf 
wird im Amtsblatt Nr. 3/2023 vom 29. März 2023 
bekanntgemacht.

Großolbersdorf, 28. Februar 2023

Uwe Günther
Bürgermeister
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Die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf wappnet 
sich für die Zukunft!

Die Verwaltung ist bestrebt neben den vielfältigen Aktivitä-
ten zur Außenkommunikation (Amtsblatt, Website, Muni-
polis) die Gemeinde für Touristen und Zuziehende attrak-
tiv zu machen.

Um auch zuziehenden Bürgern aus aller Welt die Orien-
tierung in der Verwaltung zu erleichtern werden ab dem 
1. April sukzessive zusätzlich zu den bisherigen Dienstbe-
zeichnungen neue englischsprachige Bezeichnungen ein-
geführt.

Beispielhaft seien genannt:

- Bürgermeister Uwe Günther – Chief Executive Mayor
- Bausachbearbeiter Thomas Schreiter – Manager of 
 Public Works
- Sachbearbeiter für Liegenschaften und Wohnungen
 Christoph Seifert – Manager of Real Estates,
- Sachbearbeiterin für Tourismus und Soziales 
 Mandy Schröter – Chief Tourism Officer.

Uwe Günther
Bürgermeister

Informationen des Bürgermeisters

AUFRUF ZUM FRÜHJAHRSPUTZ 2023

Die Gemeindeverwaltung Großol-
bersdorf ruft alle Grundstückseigen-
tümer in Großolbersdorf, Hohndorf, 
Hopfgarten und Grünau zum tradi-
tionellen Frühjahrsputz, soweit noch 
nicht geschehen, auf.
Wir möchten besonders auf das Kehren der Straßenränder 
bzw. des Fußweges entlang Ihres Grundstückes hinweisen. 
Damit ist das Reinigen von Schnittgerinnen, soweit am 
Grundstück vorhanden, inbegriffen.
Unsere Bitte zur Sauberhaltung und Beräumung erstreckt 
sich auch auf herabhängende Äste und Zweige, die infol-
ge vergangenen Winters durch Sturm herabhängen oder 
abgebrochen sind und in den öffentlichen Verkehrsraum 
hineinragen.
Kehrichthaufen am Straßenrand werden durch die Ge-
meinde abgefahren.
Wir weisen darauf hin, dass nur reiner Straßenkeh-
richt abgefahren wird, keine Gartenabfälle!
Zu vorgenannter Bitte verweisen wir auf die Gesetzlich-
keit, die Satzung der Gemeinde Großolbersdorf über die 
Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schnee-
räumen und Bestreuen vom 26.03.2014, veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 3/2014 vom 26.03.2014.

MITSTREITER GESUCHT!

Es geht darum, liebgewonnene Hohndorfer Traditionen 
und Besonderheiten zu pflegen und zu bewahren. Wir 
suchen Menschen, die sich diesem Ortsteil verbunden 
fühlen und dies tatkräftig zum Ausdruck bringen wollen.

Seit der Auflösung des alten Heimatvereins haben sich 
jährlich zur Adventszeit Konrad und Jona Beyer die Mühe 
gemacht, den Schulweg zu schmücken. Unterstützung 
gab es vom Bauhof, der die Krippenbehausung und den 
Schwibbbogen aufgestellt hat.

Aus diesem Grund werden zuverlässige Mitstreiter gesucht, 
welche die beiden unterstützen. Die Aufgaben liegen 
hauptsächlich in der Wartung und Instandhaltung, beim 
Auf- und Abbau der weihnachtlichen Dekorationen.

Nach Weihnachten ist vor 
Weihnachten! Die nächste 
Adventszeit kommt schneller 
als man denkt.

Anspechpartner sind die 
Gemeindeverwaltung Frau 
Fiedler (037369 1410) oder 
die Bäckerei Beyer in 
Hohndorf.

Ordnungsamt

Ende der Winterpause – das Dorfmuseum 
hat wieder geöffnet!

Von April bis Oktober ist das Dorfmuseum im Sätt-
lerhaus, Schulstraße 16, 09432 Großolbersdorf wieder 
jeden Samstag und Sonntag von 14:00 – 17:00 Uhr 
geöffnet. Führungen sind außerhalb der Öffnungszeiten, 
mit Voranmeldung im Rathaus unter Telefon 037369-1410 
möglich.

Zusätzlich ist zu Ostern am Ostermontag von 
14:00 – 17:00 Uhr geöffnet.
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Hinweis:
Die Anträge sind bis zum 21.04.2023 in der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.
Die Anträge werden in der Gemeindeverwaltung gesam-
melt und zu einem bestimmten Termin vom Gemeinde-
wehrleiter unterzeichnet. Von diesbezüglichen Telefonan-
rufen oder persönlichen

Antrag zum Abbrennen eines Traditionsfeuers 
(Hexen- oder Höhenfeuer)   

Hiermit beantrage ich die Erlaubnis zum Abbrennen eines Traditionsfeuers zum 30.04. 

Name, Vorname des Antragstellers : ...............................................................................................................................

Anschrift:    ...............................................................................................................................

     ...............................................................................................................................
 
Tel.Nr.:     ...............................................................................................................................

Genaue Bezeichnung des   ...............................................................................................................................
Abbrennortes 
(Vorlage eines Lageplans   ...............................................................................................................................
unbedingt erforderlich!)

Fl.Nr.:        ............................................................................................................................... 

Gemarkung:     ...............................................................................................................................

Datum/Unterschrift 
Grundstückseigentümers:  ...............................................................................................................................

     

Datum/Unterschrift Antragstellers: ...............................................................................................................................

Datum/Unterschrift des Wehrleiters: ...............................................................................................................................

Der Antragsteller erklärt hiermit,
den Bund, den Staat, die Länder, den Landkreis, die Gemeinde/Stadt und alle sonstigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts von allen den Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die 
Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch 
die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benutzenden Grundstücken (Flurschäden) ent-
stehen. Im übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Antragstellers unberührt.

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er über die oben genannten Auflagen und Bedingungen 
in Kenntnis gesetzt wurde und haftet für deren Einhaltung. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit 
im Sinne der Polizeiverordnung der Gemeinde Großolbersdorf dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden 
können.

Vorsprachen beim Gemeindewehrleiter bitten wir abzuse-
hen! Die anfallende Gebühr ist erst nach Erhalt des Be-
scheides zu entrichten!

Eine Garantie, dass die Traditionsfeuer abgebrandt wer-
den dürfen, gibt es nicht. Dieses ist z. B. von der Höhe der 
Waldbrandwarnstufe abhängig.
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Aufruf zur Benennung von Personen für 
das Ehrenamt des Schöffen

Die VwV Schöffen- und Jugendschöffenamt vom 3. Janu-
ar 2023 verpflichtet die Gemeinden zur Aufstellung von 
Vorschlagslisten für Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 
– 2028.

Die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf wendet sich da-
her an alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde mit 
der Bitte um Einreichung von Vorschlägen- bzw. Selbstbe-
werbungen für das Ehrenamt eines Schöffen. Bei den Vor-
schlägen und Eigenbewerbungen sollte beachtet werden, 
dass das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen in einem 
hohen Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife 
des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und körper-
liche Eignung verlangt.

Bei den Vorschlägen und Eigenbewerbungen sind ge-
wisse Hinderungs- und Ablehnungsgründe zu beachten, 
z.B. sollte ein Bewerber Deutscher sein, mindestens 25 
Jahre alt sein, aber noch nicht das 70. Lebensjahr vollen-
det haben. Ebenso sollte mit der Person, die vorgeschla-
gen werden soll, abgesprochen sein, dass diese nicht von 
den Ablehnungsgründen Gebrauch macht. Bei Rückfra-
gen zu dieser Bekanntmachung können Sie sich zu jeder 
Zeit an die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf, Herr 
Köhler, (Telefon 037369 14116, E-Mail: kaemmerer@ 
grossolbersdorf.de) wenden.

Bewerbungen und Vorschläge können bis 30. Mai 2023 
eingereicht werden.

Information für Passbehörden

Die Bundesdruckerei informierte die Passbehörden, dass 
eine Preisänderung beim Reisepass zum 01.04.2023, wie 
folgt ansteht:

Neue Preise
  
 Preis (netto) ab 01.04.2023 
Reisepass (32 Seiten)    37,35 € 
Reisepass (32 Seiten) Express    60,60 € 
Reisepass (48 Seiten)    56,30 € 
Reisepass (48 Seiten) Express    79,60 €

Die Preise sind in netto ausgwiesen. Hinzu kommt die ge-
setzlich geltende Umsatzsteuer.

Stichtagsumstellung

Es erfolgt eine Stichtagsumstellung, so dass alle Bestellun-
gen, die ab dem 01.04.2023, 00:00 Uhr bei der Bundes-
druckerei eingehen, automatisch mit den neuen Preisen 
berechnet werden.

Freizeitbüro Senioren

Einladung zur Seniorenausfahrt
Uhrenmuseum Glashütte-Elbtal-Weißer 

Hirsch mit Luisenhof am 07.06.2023

Termin: 07.06.2023, Abfahrt ca. 08:30 Uhr   
 Abfahrt ab Großolbersdorf
          
Programm: Landschaftsfahrt über Sayda und Frauen- 
 stein nach Glashütte
 10:00 Uhr Besuch im Uhrenmuseum Glas- 
 hütte, anschließend Mittagessen
 am Nachmittag Fahrt entlang der Elbe bis 
 Dresden zum Blauen Wunder
 Fahrt mit der Standseilbahn hinauf zum 
 Panoramarestaurant Luisenhof
 Kaffeetrinken im Luisenhof und Rückfahrt  
 mit der Standseilbahn
 anschließend kleine Stadtrundfahrt durch 
 Dresden,
 gegen 19:00 Uhr Rückankunft 

Preis: 77,- € pro Person

Anmeldung: bei Frau Birgitt Reiche in der Zeit vom 03.04.  
 bis 14.04.2023
 Telefon 037369 5538 ab 18:00 Uhr

GRUNDSTÜCKE / IMMOBILIEN / WOHNUNGEN /
GEWERBERÄUME / GARAGEN

Grundstück zu verkaufen

in Großolbersdorf an der Heinzebankstraße zur Gewer-
bebebauung, Flurstücksnummer 517/22, Gemarkung 
Großolbersdorf, Grundstücksgröße ca 4000 m² – flexibel 
aufteilbar

Mietangebote

Schöne Single-Wohnung in der Scharfensteiner 
Straße 61.
2-Raum-Wohnung
- Zentralheizung Erdgas
- Einbauküche und teilmöbliert
- Kunststofffenster
- Größe: 43,2 m²
- Miete: 225,- € + 120,- € Nebenkosten
Besichtigung jederzeit möglich.

Neu renovierte 3-Raum-Wohnung im Hohndorfer 
Kirchweg 16 zu vermieten.
3-Raum-Wohnung
- Zentralheizung Erdgas
- Kunstofffenster
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- neue Wohnungstüren eingebaut
- neuer Fußbodenbelag verlegt
- Größe: 56 m²
- Miete: 280,- € + 120,- € Nebenkosten

Mithilfe bei Vermittlung von Baugrundstücken

Da immer wieder Interesse an Baugrundstücken besteht, 
sucht die Gemeindeverwaltung dafür geeignete Grundstü-
cke zwecks Errichtung von Eigenheimen.
Die Gemeindeverwaltung bietet Verkäufern die Vermitt-
lung von Baugrundstücken an. Bei Bedarf möchten Sie 
sich bitte bei Herrn Schreiter, Telefon 037369 14133, 
melden.

Ortsfeuerwehr Großolbersdorf
11.04. Gerätehaus  
19:00 Uhr Gruppe im Hilfeleistungseinsatz

18.04. Gerätehaus  
19:00 Uhr Technikdienst

25.04. Gerätehaus 
19:00 Uhr hydraulisches Rettungsgerät, Funkübung 
 
30.04. Gerätehaus  
17:00 Uhr Maibaumsetzen
 
Jugendfeuerwehr
17.04. Gerätehaus  
16:30 Uhr

Einmal im Monat trifft sich die Kinderfeuerwehr, hier 
gelten die entsprechenden Einladungen!

Ortsfeuerwehr Hohndorf
05.04. Gerätehaus  
19:00 Uhr Grundübung FwDV 3

April 2023

Freiwillige Feuerwehr

19.04. Gerätehaus 
19:00 Uhr Funkausbildung

29. / 30.04. Sportplatz
ab 16:30 Uhr Hexenfeuer

Ortsfeuerwehr Hopfgarten 
14.04. Depot
19:00 Uhr Grundübung Gruppe

28.04. Depot
18:00 Uhr Vorbereitung Hexenfeuer

Änderungen vorbehalten!

Sonstige Informationen

Aus dem Abfallkalender
Monat April 2023

Leerung Blaue Tonne 

Großolbersdorf, OT Grünau, OT Hopfgarten 
– nur „Am Berg und Waldweg“ – 4-wöchentlich Mittwoch
15. Kalenderwoche Ausnahme Donnerstag 13.04.2023
 (Feiertagsregelung)

– nur Warmbadstraße 41 – 4 wöchentlich Dienstag 
16. Kalenderwoche 18.04.2023

OT Hopfgarten – 4-wöchentlich Dienstag
15. Kalenderwoche Ausnahme Mittwoch 12.04.2023 
 (Feiertagsregelung)

OT Hohndorf – 4-wöchentlich Montag
16. Kalenderwoche  17.04.2023

Leerung Gelbe Tonne

Großolbersdorf und OT Grünau
14-tägig Donnerstag – ungerade Kalenderwoche
Ausnahme Freitag 14.04.2023 
(Feiertagsregelung), 
Donnerstag, 27.04. 
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OT Hohndorf
14-tägig Montag – ungerade Kalenderwoche
Ausnahme Dienstag 11.04.2023 (Feiertagsregelung),
Mo. 24.04.2023

OT Hopfgarten, OT Grünau – nur „Am Hof“ und „Siedlerweg“ 
14-tägig Dienstag – gerade Kalenderwoche
04.04. und 18.04.2023

Leerung Biotonne

Großolbersdorf, OT Hopfgarten und OT Grünau
14tägig Dienstag gerade Kalenderwoche 
Ausnahme Mittwoch 12.04.2023 (Feiertagsregelung)

OT Hohndorf 
14tägig Mittwoch, gerade Kalenderwoche
Ausnahme Mittwoch 13.04.2023 (Feiertagsregelung)

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Marienberg (Äußere Annaberger Straße 12)
Telefon 03735 91450
Montag 08:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Zschopau (Krumhermersdorfer Straße)
Telefon 03735 91450
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Wolkenstein (Ortseingang, ehemals Deponie)
Telefon 03735 91450
Dienstag 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Mobile Schadstoffsammlung an ausgewählten 
Wertstoffhöfen, samstags von 08:00 bis 12:00 Uhr

15.04.2023 
Wertstoffhof Marienberg
Äußere Annaberger Straße 12

29.04.2023 
Wertstoffhof Zschopau
Krumhermersdorfer Straße

sonstige Veranstaltungen

Die Erzgebirgsregion Flöha- und Zscho-
pautal gestaltet mit LEADER auch in den 
kommenden Jahren den ländlichen Raum!

Der Weg ist frei für die weitere attraktive Entwicklung des 
ländlichen Raumes. In einer Festveranstaltung am 1. März 
2023 in Limbach-Oberfrohna übergab der Staatsminister 
für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, 30 Regionen 
Sachsens den Genehmigungsbescheid ihrer LEADER-
Entwicklungsstrategie. „Damit können die Gebiete nun 
für die Zeit bis 2027 an die Arbeit gehen. Rund 241 
Millionen Euro stehen aus EU- sowie Landesmitteln für die 
ländliche Entwicklung zur Verfügung. Ich bin sicher, dass 
die Regionen die besonderen Freiheiten, die sie mit dem 
LEADER-Status erhalten, auch in den kommenden Jahren 
sehr verantwortungsvoll nutzen“, so der Minister. 
Auf der Grundlage einer – von der Region für die Region 
– maßgeschneiderten Entwicklungsstrategie kann auch die 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal mit ihren 17 Städ-
ten und Gemeinden aus den Landkreisen Erzgebirgskreis 
und Mittelsachsen ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen und 
dabei eingenständig entscheiden, für welche Projekte sie das 
ausgereichte LEADER-Budget zur Verfügung stellen wird. 
Bereits in der zurückliegenden Förderperiode 2014 – 2022 
wurden für 402 Einzelvorhaben mehr als 26 Millionen Euro 
Zuschüsse in die unterschiedlichsten Projekte investiert. 

Das Gesamtbudget in der Erzgebirgsregion Flöha- und 
Zschopautal für die Jahre 2023 bis 2027 ist mit 10.750 
Millionen Euro festgeschrieben. Davon sind 1.786 Millionen 
Euro in diesem Jahr verfügbar. Investiert wird in folgende 6 
Handlungsfelder:
• Grundversorgung und Lebensqualität
• Wirtschaft und Arbeit
• Tourismus und Naherholung
• Bilden
• Wohnen
• Natur und Umwelt

Antragsberechtigt sind unter anderem Privatpersonen, 
Unternehmen, Religionsgemeinschaften, Kommunen und 
Vereine. Die Fördersätze je nach Maßnahme betragen 
zwischen 30 % und 80 %, wobei sowohl Förderhöchstbeträge 
als auch der räumliche Geltungsbereich eine Rolle spielen. So 
sind bauliche Maßnahmen in den Stadtgebieten von Flöha, 
Frankenberg, Marienberg, Olbernhau und Zschopau nicht 
förderfähig. Alle anderen 12 Kleinstädte und Gemeinden 
sind vollumfänglich förderfähig.
Insgesamt können 40 unterschiedliche Maßnahmen aus 
dem Budget der Region unterstützt werden – beispielsweise 

Achtung! Das Amtsblatt Nr. 04 – 2023 erscheint am 
Mittwoch, dem 26.04.2023.

Termine, Bekanntmachungen, Texte und Annoncen – 
wenn möglich auf CD, USB-Stick oder per 

E-Mail bis Freitag, den 14.04.2023, 12:00 Uhr in 
der Gemeindeverwaltung einreichen!
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Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde 
Großolbersdorf mit Scharfenstein, Hohndorf, 
Hopfgarten und Grünau

Wir laden Sie herzlich ein im April 2023 zu den Gottes-
diensten in unserer Kirchgemeinde.

02. April – Palmarum
09:30 Uhr  Gemeinschaftsstunde in Hohndorf, 
 parallel Kinderstunde
10:00 Uhr  Gottesdienst in Großolbersdorf, 
 parallel Kinderstunde
17:30 Uhr  Gottesdienst in Scharfenstein

06. April – Gründonnerstag
19:30 Uhr  Gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst in
  Großolbersdorf mit Erstabendmahl der 
 Konfirmanden

07. April – Karfreitag
10:00 Uhr  Gottesdienst in Großolbersdorf
14:00 Uhr  Gottesdienst in Hohndorf
14:00 Uhr  Andacht zur Sterbestunde Jesu in 
 Scharfenstein

09. April – Ostersonntag
06:30 Uhr  Ostermorgenandacht in der Friedhofskapelle 
 in Großolbersdorf
08:30 Uhr  Festgottesdienst in Hohndorf, 
 parallel Kinderstunde

Ernennung der LEADER-Gebiete am 01. März 2023 in 
Limbach-Oberfrohna
Foto: SMR/Fotograf: Rafael Sampedro

Thomas Schmidt im Gespräch mit Vertretern der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal
Fotograf: Hans Feller

Geburtstage

Die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf gratuliert allen 
Jubilaren recht herzlich, die in den nächsten 4 Wochen 
Geburtstag haben und wünscht ihnen alles Gute, 
Gesundheit, Zufriedenheit und Erfüllung im weiteren 
Leben.

Jubilare in Großolbersdorf
 
Herr Walter Arnold 
am 26.04. zum 92. Geburtstag

Geburtstagsspruch

Wasser macht weise,
fröhlich der Wein,
drum trinke sie beide,
um beides zu sein.”

– Deutsches Sprichwort

die Schaffung eines Dorfladens, der Ausbau als Arztpraxis, 
Investitionen in Vereins- und Freizeitanlagen, die 
Weiterentwicklung landtouristischer Angebote, bauliche 
Maßnahmen in Schule und Kita, die Gestaltung eines neuen 
Hauptwohnsitzes und der Rückbau baulicher Anlagen. 

Sobald im weiteren Jahresverlauf die sächsische Förder-
richtlinie LEADER/2023 in Kraft tritt, werden themenbezo-
gene Aufrufe zur Einreichung von Projektvorhaben auf der 
Homepage des Vereins und in den Amtsblättern der Kom-
munen veröffentlicht.

Weiterführende Informationen findet man auf der 
Homepage des Vereins. Das Regionalmanagement steht 
der Bevölkerung für eine umfassende Beratung von der 
Idee über die Antragstellung bis zur Projektumsetzung zur 
Verfügung.

Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal e. V.
Regionalmanagerin Frau Andrea Pötzscher
Gahlenzer Straße 65, 09569 Oederan
Telefon: 037292 289766 Fax: 037292 289768
E-Mail: info@floeha-zschopautal.de
Homepage: www.floeha-zschopautal.de
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Gemeindeabend
Mittwoch, 19.04.2023, 19:00 Uhr im Pfarrsaal

Wo man mit Zuckerwatte noch Freude machen 
kann – oder wie die Sachsen nach Siebenbürgen 

kamen

Seit fast 30 Jahren unterstützt der Verein Domus-
Rumänienhilfe Menschen in Siebenbürgen, einem 
Landstrich in Rumänien. Thomas Friedemann wird über 
Erfreuliches, Schönes, Erstaunliches, Schwieriges und vor 
allem über Gottes wunderbares Wirken berichten.

10:00 Uhr  Festgottesdienst mit Feier des Heiligen 
 Abendmahls in Großolbersdorf,
 parallel Kinderstunde
10:00 Uhr  Gottesdienst in Scharfenstein

10. April – Ostermontag
10:00 Uhr  Gemeinsamer Festgottesdienst in 
 Großolbersdorf, parallel Kinderstunde

16. April – Quasimodogeniti
09:30 Uhr  Gemeinschaftsstunde in Hohndorf, 
 parallel Kinderstunde
10:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Scharfenstein
14:00 Uhr  Aufführung Kurrende-Musical in 
 Großolbersdorf

23. April – Misericordias Domini
08:30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Hohndorf, 
 parallel Kinderstunde
10:00 Uhr  Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden 
  in Großolbersdorf, parallel Kinderstunde
10:00 Uhr  Gottesdienst in Scharfenstein

 

 

 

 

 

Gebetswoche  
3. bis 10.April 2023 

Stillwerden vor Gott. 
Zur Ruhe kommen. 

Gott loben und danken. 
Fürbitte halten. 

 

Diese Möglichkeit besteht in der Karwoche im Jugendraum in der 
Pfarrscheune in Großolbersdorf. Ein ansprechend gestalteter Gebetsraum 
lädt dazu ein, in dieser Woche abseits des Alltags ganz bewusst Zeit mit Gott 
zu erleben.  
Es wird eine Liste aushängen, in die sich jeder eintragen kann, damit sich 
die Zeiten nicht überschneiden. 

Wir wünschen eine gesegnete Zeit ganz nah bei Gott! 

Ansprechpartner: Annegret Bliesener / 0173-7329814 

30. April – Jubilate
09:30 Uhr  Gemeinschaftsstunde in Hohndorf, 
 parallel Kinderstunde
09:30 Uhr  Konfirmationsgottesdienst in Großolbersdorf, 
 parallel Kinderstunde
14:00 Uhr  Zeltgottesdienst auf dem ehemaligen DKK- 
 Parkplatz in Scharfenstein

Weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den 
Schaukästen der Kirchgemeinde und der Internetseite 
unter www.kirche-grossolbersdorf.de.



Amtsblatt der Gemeinde Großolbersdorf / Jahrgang 2023 / Nummer 03 13

Natur- und Heimatverein 
Großolbersdorf/Erzg. e. V.

30. Schnitzertage in 
Annaberg-Buchholz

Seit 1992 finden in Annaberg die Schnitzertage statt. 
Die Schnitzer von Großolbersdorf nehmen seit 1995 an 
dieser herausragenden Leistungsschau des erzgebirgischen 
Brauchtums teil. Für die Schnitzer ist es wie ein großes 
Klassentreffen, man kennt sich seit vielen Jahren und 
tauscht Erfahrungen aus.
Für die zahlreichen Besucher ist es hochinteressant, 
den Schnitzern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu 
schauen. Durch die vielen teilnehmenden Vereine sind 
die unterschiedlichsten Arbeiten zu bestaunen. Auf einem 
Niveau, das sich stets erhöht und den hohen Stellenwert 
des Kunsthandwerks im Erzgebirge verkörpert.
Die Wertschätzung zeigt sich in den hohen Besucherzahlen. 
Wir, als Großolbersdorfer Schnitzer sind stolz, an dieser 
Veranstaltung daran teilnehmen zu können.

Am 4. März beteiligten sich aus unserem Verein, die 
Schnitzer: Frank Baldauf, Roberto Oertel, Gunter Helzig, 
Thomas und Lenny Uhlig
Am 5. März, die Schnitzer: Bertram Schreiter, Dieter 
Weber, Thomas Stülpner

Erfolgreiches Jugend- und Kinderschach der SG 
Hohndorf

Die Bemühungen der Schachabteilung über eine Nach-
wuchsgruppe irgendwann die Männermannschaft, die 
seit 1951 besteht personell zu verstärken und vor dem 
Aussterben zu bewahren, beginnen Früchte zu tragen. So 
wurde Loris Oestreich bereits mehrmals in der Männer-
mannschaft in der Bezirksliga und jetzt in der Bezirksklasse 
eingesetzt und erzielte dabei bereits erste Punkte. Bei den 
Vereinmeisterschaften 2022 wurde Marcus Oettel Nach-
wuchs-Ortsmeister. Unsere Schülermannschaft liegt der-
zeitig bei den Erzgebirgsspielen mit an der Tabellenspitze.
Bei den Erzgebirgsspielen im Juni letzten Jahres im Einzel 
wurde Arthur Zschocke erster in seiner Altersklasse U12. 
Bei den letzten Kreismeisterschaften nahmen wir mit 5 
Spielern teil und belegten mit Magnus Oestreich einen 2. 
Platz in der U12, mit Ian Drescher einen 3. Platz in der U14 
und mit Loris Oestreich auch einen 3. Platz in der U16. Zur 
Bezirksmeisterschaft wurden daraufhin Loris und Magnus 
Oestreich vom Schachverband eingeladen. Seit über 20 
Jahren hatten wir dort keinen Vertreter stellen können.
Leider war Loris gesundheitlich verhindert, jedoch konnte 
Magnus in seiner Altersklasse U12 in der Jugendherberge 
am Geyrischen Teich vom 11. bis 14.02.2023 teilnehmen 

Gärten in Großolbersdorf zu verpachten
in der Gartenanlage zwischen Sportplatz und Neubaublock
zwischen 52 m² und 300 m²
mit und ohne Gartenhäuschen
jährliche Kosten: 0,30 € / m²

Vereinsmitteilungen

SG Hohndorf

Sektion Schach

Paarungen Monat April 2023

23.04.2023  SG Hohndorf Sabt 1 –   
  SC 1865 Annaberg-Buchholz 2 

Training
Unser Schach-Training findet immer freitags um 18:00 Uhr 
für Kinder und 19:00 Uhr für Erwachsene im Haus der 
Begegnung statt.

Neulinge sind bei uns auch gern gesehen.

Johannes Kehrer
Sektionsleiter

und mit 3 Punkten aus 7 Spielen unter den besten 12 Spie-
lern des Bezirkes Chemnitz einen sehr beachtlichen 7. Platz
erzielen. An dieser positiven Entwicklung möchten wir 
auch gern weiter arbeiten und unseren leitenden Nach-
wuchstrainer Bernd Kressner dabei unterstützen.
Unsere Aktivitäten im Nachwuchsbereich hinsichtlich eini-
ger Unkosten durch Startgelder, Fahrtkosten, Spielmateri-
al usw. sind nur möglich durch Spenden von MEK-Cable, 
VAF-Richter, SG Hohndorf und auch Spieler unserer 
Mannschaft. Es können sich auch gern weitere Sponsoren 
bei uns beteiligen, wir würden uns freuen.

Gez.: Johannes Kehrer
Sektionsleiter Schach
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Es wäre schön gewesen, wenn mehr jugendliche Schnitzer 
unseres Vereins für die Teilnahme bereit gewesen wären.

Laufende Termine

Die Zusammenkunft des Natur- und Heimatverein 
Großolbersdorf / Erzgeb. e. V. findet am Dienstag, dem 
04. April 2023; 19:00 Uhr im Sättlerhaus statt!

Die Chronisten treffen sich jeden 
2. Montag im Monat um 17:00 Uhr, 
Ort nach Vereinbarung.

Die Fachgruppe Schnitzen trifft sich jeweils donnerstags 
um 19:30 Uhr im Schnitzerheim.

SV 1870 Großolbersdorf e. V. – Abteilung 
Leichtathletik

18. Werferpokal 2023
Am 08. April 2023 findet der Leichtathletik- 
wettkampf um den 18. Werferpokal statt. 
Der Wettkampf wird von 09:30 – ca. 16:00 
Uhr auf dem Sportplatz Großolbersdorf aus-
getragen.

Krankenpflegeverein „Albert Schweitzer“

Einladung zur Handarbeitsstunde

Die Handarbeitsstunde des 
Handarbeitskreises im Kranken-
pflegevereins „Albert Schweit-
zer“ findet ab Monat März wie-
der jeden 1. Mittwoch im Monat, 
um 18:30 Uhr in der Diakonie-
Sozialstation, Hauptstraße 72, Großolbersdorf statt.

Das Kinderschnitzen findet wöchentlich von 17:00 bis 
18:30 Uhr (außer in den Ferien) ebenfalls im Schnitzerheim 
Großolbersdorf statt.

Die Klöppelfrauen treffen sich in den geraden Wochen 
donnerstags um 19:00 Uhr im Rathaus.

Auf Seite 6 handelt es sich bei „Information des Bürgermeisters“ um einen Aprilscherz.



Amtsblatt der Gemeinde Großolbersdorf / Jahrgang 2023 / Nummer 03 15

� � �� �� � � ���
��� � ��

�� �� �
�� ��

�� �� �
�� ��

��

� �� � ���

���������������
��������������

�
������	���	����������

��������������
���������������
�������������
� �  ������

������������

���

����

��� 

�����

Anzeigen

Frohe Ostern DRUCKEREI
Schütze

Tradition seit 1890

www.druckerei-schuetze.dewünscht Ihre
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Wir freuen uns darauf, Sie ab 
3. April 2023, 14 Uhr in den 
neuen Räumen (ehem. Sparkasse) 
begrüßen zu können! 

BALD IST ES GESCHAFFT! – WIR BAUEN IHRE NEUE

Lassen Sie sich überraschen und 
nutzen Sie die Angebote Ihrer 
Bornwald-Apotheke.

BORNWALD 
APOTHEKE

Inh.: Apotheker Matthias Leichsenring  | Schulstraße 1 · 09432 Großolbersdorf
Telefon: 037369 8241  | Fax: 037369 8242 | www.bornwald-apotheke.de | E-Mail: post@bornwald-apotheke.de

• neue Ideen
• neue Räume
• neue Möglichkeiten


